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Seit sechs Jahren wirkt Ulrich
Meyer nicht mehr am Bundes-
gericht. Doch die Gerüchte um
eine heikle Romanze zwischen
zwei Mitgliedern des höchsten
helvetischen Gerichts, Yves
Donzallaz (parteilos, früher
SVP) und Beatrice van de Graaf
(SVP) sind bis zu seinen Ohren
gedrungen – zu ihmals«Pensio-
niertem», wie er gegenüber
demSchweizerRadioundFern-
sehensagte.Meyer siehtdieUn-
abhängigkeit im Innenverhält-
nis zwischen Bundesrichterin-
nen und Bundesrichtern in
Gefahr. «Richter sind dazu da,
Urteile zu fällen, und nicht sich
zu lieben. Die beiden könnten
sich bei der Entscheidfindung
beeinflussen.»

Es gehe vor allem auch um
eine Frage der Berufsethik, sagt
Meyer auf Anfrage dieser Zei-
tung.DasSchweizer System,das
Bundesrichtern den Status der
von niemandem kontrollierten
oder disziplinierten Magistraten
verleihe, beruhe auf der Grund-
idee, dass die Mitglieder des
Gremiums selbst wüssten, was
sich gehöre undwas nicht.

Zur Erinnerung: Vor zwei-
einhalb Wochen enthüllte
«Weltwoche»-Journalist und
ex-SVP-Nationalrat Christoph
Mörgeli eine Liebesbeziehung
zwischen Donzallaz und van de
Graaf. Das ist brisant, denn ge-
mäss dem Bundesgerichtsge-
setz (siehe auch Box) dürfen
Mitglieder des obersten Ge-
richts nicht in «dauernden Le-
bensgemeinschaften» leben,al-
sokeinLiebespaar sein.Donzal-
laz und van de Graaf räumten
ihr Verhältnis gegenüber der
Verwaltungskommission ein.
Sie hätten diese Liaison aber
noch vor Erscheinen des «Welt-
woche»-Artikels beendet, er-
klärten sie dem Leitungsorgan
des Bundesgerichts. Und wäh-
rend ihrer gemeinsamen Zeit in
der Verwaltungskommission in
den Jahren 2023/24 seien sie
kein Paar gewesen.

ErsteKonsequenzen
für van deGraaf
Der Fall schaukelt sich langsam
zu einer Krise hoch. Am letzten
Mittwoch hat das Plenum des
Bundesgerichts an einer ausser-
ordentlichen Sitzung entschie-
den: Liebesbeziehungen zwi-
schen Gerichtsmitgliedern ver-
stossen grundsätzlich gegen die
«Gepflogenheiten der Richte-
rinnen und Richter am Bundes-
gericht».DieshabedasBundes-
gericht unabhängig vom kon-
kreten Fall bekräftigt, sagt
Sprecher Peter Josi.

Erste Konsequenzen hat der
Fall für die 55-jährige Beatrice
van de Graaf, die in der zweiten
strafrechtlichen Abteilung sitzt.
Seit dem 7. Mai, eine Woche
nach der «Weltwoche»-Enthül-
lung, erhält sie vomAbteilungs-
präsidenten keine neuen Fälle
mehr. Jene Fälle, die ihr vorher
zugeteilt wurden, darf sie wei-
terhin bearbeiten.

Während van de Graaf zum
Teil ins Offside gestellt wurde,
darf der 64-jährige Donzallaz,
Mitglied der zweiten öffentlich-
rechtlichen Abteilung und ehe-
maliger Präsident des Bundes-
gerichts, weiterhin seines Am-
tes walten. Das ungleiche
Vorgehen widerspricht jeder
Pausenplatzmoral und löst in
derPolitik entsprechende Irrita-
tionen aus. «Solche Entscheide
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fördern kaum das Vertrauen in
die dritte Gewalt», hielt Mitte-
Nationalrat Gerhard Pfister auf
X fest.

Weshalb die Ungleichbe-
handlung, über die zuerst die
NZZ berichtete? Die jeweilige
Situation werde von den Präsi-
dien der beiden Abteilungen
unterschiedlich beurteilt, teilt
das Bundesgericht mit. Zwi-
schen den betroffenen Abtei-
lungenseien«Koordinationsge-
spräche» imGang.

Donzallaz ist alsonochnicht
aus dem Schneider. Zudem
steht eine externe Untersu-
chung an. Am 7. Mai entschied
die Verwaltungskommission,
die Genfer Rechtsprofessorin
Maya Hertig und Jean-François
Meylan, den ehemaligen Präsi-
denten des Waadtländer Kan-
tonsgerichts,damitzubetrauen.

Ihr Bericht zuhanden der Füh-
rung des Bundesgerichts wird
Ende Juni erwartet.

Nicht Gegenstand der
Untersuchung ist die Rolle des
aktuellen Bundesgerichtspräsi-
denten François Chaix, der zwi-
schen 2023 und 2024 gemein-

sam mit Donzallaz und van de
Graaf in der Verwaltungskom-
mission sass.Donzallazundvan
de Graaf reisten in dieser Perio-
de mehrfach zusammen beruf-
lich ins Ausland. Gemäss Re-
cherchenvonCHMediakonsta-
tierten einige Richter schon

damals eine verliebte Vertraut-
heit zwischen den beiden.

Affäre kommt
zurUnzeit
UlrichMeyer äussert sich gegen-
über SRF auch kritisch zur Füh-
rung des Bundesgerichts. Er mo-
nierte, sie habe diesem Treiben
einegewisseZeitlangzugeschaut
und nicht interveniert. Will die
Führung des Bundesgerichts die
eigeneRollenichtdurchleuchten,
um Kritik von sich fernzuhalten?
Sprecher Josi sagt dazu, Bundes-
gerichtspräsident Chaix könne
nichtnachvollziehen,wiealtBun-
desgerichtspräsident Meyer zu
seiner Vermutung gelange. Er sei
Ende 2020 aus dem Gremium
ausgeschieden. Josi ergänzt, die
Verwaltungskommission habe
keine Beobachtungen gemacht,
dieaufeineLiebesbeziehunghät-

ten schliessen lassen. Das ver-
traute Verhältnis sei für die Mit-
glieder der Verwaltungskommis-
sion und andere Mitglieder und
Mitarbeitende des Bundesge-
richtsnicht erkennbargewesen.

Die Affäre kommt zur Un-
zeit. Bis EndeMaimuss dasGe-
richt der Gerichtskommission
des Parlamentsmelden, welche
Richterinnen und Richter sich
in der kommenden Herbstses-
sion zur Wiederwahl stellen.
Der Expertenbericht von Ende
Juni kommt insofern spät.

Eher wenig gehört hat man
bisher von den Geschäftsprü-
fungskommissionen (GPK) des
National- und Ständerats, der
parlamentarischen Oberauf-
sicht über die Gerichte. Mitte-
Nationalrätin Priska Wismer,
Präsidentin der GPK des Natio-
nalrats, teilt mit, die GPK prüf-
ten laufend, ob sich aus aktuel-
len Entwicklungen Handlungs-
bedarf ergebe. Die fachlich
zuständige Subkommission ha-
be den Auftrag erhalten, an
einer ihrer nächsten Sitzungen
den Handlungsbedarf für die
parlamentarische Oberaufsicht
zu prüfen und gegebenenfalls
Abklärungen durchzuführen.

Nach viel Untersuchungs-
eifer tönt das nicht. Das könnte
auchmit dem Absender der Ge-
schichtezutunhaben.DieVersu-
chung liegt anscheinend nahe,
die Enthüllung der «Weltwo-
che» als Rachefeldzug der SVP
abzustempeln. Als Retourkut-
sche gegen ein ungeliebtes Ex-
Parteimitglied,dasdieParteimit
seinenUrteilen enttäuscht hat.

Umfassende
Klärung
Gemäss Recherchen dieser Zei-
tung versuchen Donzallaz und
einigeMitgliederdesBundesge-
richts, genaudiesesOpfernarra-
tiv zuetablieren.DasBundesge-
richt mag das nicht bestätigen.
Es sagt, im Vordergrund stehe
dieunabhängigeundumfassen-
de Klärung des Sachverhalts.
Gegen die Intrigen-Theorie
spricht, dass mit van de Graaf
ein SVP-Mitglied betroffen ist.

Derweil ertönt auch aus der
akademischen Welt Kritik an
denVorgängen inLausanne. Lo-
renz Langer, Rechtsprofessor an
der Universität Zürich, befasst
sich unter anderemmit der rich-
terlichen Unabhängigkeit. Er
zeigt sich erstaunt, dass das
Bundesgericht in der Medien-
mitteilung vom letzten Freitag
nicht auf die Auslegung des be-
treffenden Artikels des Bundes-
gerichtsgesetzes eingeht. «Das
Bundesgericht scheint bemüht,
die Affäre als interne Angele-
genheit darzustellen», sagt er.
Er wundert sich auch, dass die
Frage des Ausstands nicht ein-
heitlich geregelt wurde, dass al-
so van de Graaf von ihrer Abtei-
lung keine Fälle mehr zugeteilt
bekommt, Donzallaz hingegen
schon.

Für Langer ist klar: Die bei-
den wussten, dass eine Liebes-
beziehung problematisch ist –
was auch derenVerheimlichung
zeige. Er warnt davor, den Fall
als politisches Rachemanöver
darzustellen. «Gerichte müssen
nicht nur für Gerechtigkeit sor-
gen, sondern sie müssen auch
als gerecht wahrgenommen
werden.» Die Liebesaffäre trägt
diesem Motto nicht unbedingt
Rechnung – wenn man davon
ausgeht, dassdiehöchstenRich-
ter das Gesetz respektieren soll-
ten.
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Ehegatten, eingetragene Part-
nerinnen oder Partner und Per-
sonen,die indauernderLebens-
gemeinschaft leben, dürfen
nicht gleichzeitig dem Bundes-
gericht angehören. Dies besagt
Artikel 8 des Bundesgerichtsge-
setzes. Die Unvereinbarkeit
geht nochweiter und betrifft et-
wa auch Ehepartner von Ge-
schwistern. Auch eine Tante
und ihr Neffe dürfen nicht
gleichzeitig am höchsten Ge-
richt wirken.

Im Fall von Bundesrichterin
Beatrice van de Graaf und Yves
Donzallaz führt der Passus mit
der «dauernden Lebensgemein-
schaft» zu einem Konflikt mit
demGesetz.Eine«dauerndeLe-
bensgemeinschaft» zwischen
zwei Mitgliedern des Bundesge-

richts ist erst seit Inkrafttreten
der Totalrevision des Bundesge-
richtsgesetzes imJahr2007gere-
gelt. Die Ausweitung der Unver-
einbarkeittrugdergesellschaftli-
chen Realität Rechnung;
Liebesbeziehungen finden auch
ausserhalb einer Ehe statt.

GemeinsameWohnung
kein zwingendes Element
Was ist genau unter einer «dau-
ernden Lebensgemeinschaft»
zu verstehen? Gemäss der bun-
desrätlichenBotschaft ist insbe-
sondere ein Konkubinat ge-
meint. Der Bundesrat verweist
dabei auf die Rechtsauslegung
im Zusammenhang mit einem
Urteil zu Unterhaltsfragen. Es
geht demnach um eine Bezie-
hung, die auch als Wohn-,
Tisch- und Bettgemeinschaft
bezeichnet wurde.

Dass Donzallaz und van de
Graaf offiziell zusammenleb-
ten, ist nicht bekannt. Laut der
«Weltwoche» übernachteten
diebeidenaberoft inDonzallaz’
Wohnung imKantonWallis.

Gemäss einem Bericht des
Bundesrats ist eine gemeinsame
Wohnung allerdings kein zwin-
gendesElement,umalsKonkubi-
nat zu gelten, da Paarbeziehun-
gen auf verschiedene Art gelebt
werden können. Und die «Welt-
woche» zitiert den «Basler Kom-
mentar» zum Bundesgerichtsge-
setz. Dort heisst es: «Die Dauer
der Partnerschaft bleibt grund-
sätzlich ohne Belang. Auch eine
erst seit kurzer Zeit bestehende,
aberaufDauerangelegteLebens-
gemeinschaft hat also eine Un-
vereinbarkeit zurFolge.»

Das Wort insbesondere im
Gesetz schliesst zudem nicht

Kari Kälin aus, dass auch andere Bezie-
hungen als ein Konkubinat
unter Artikel 8 fallen. Ein ers-
tes Fazit zur Affäre Donzal-
laz/van deGraaf wird für Ende
Juni erwartet. Dann werden
Maya Hertig, Professorin für
Rechtswissenschaft an der
Universität Genf, und Jean-
François Meylan, ehemaliger
Präsident des Kantonsgerichts
Genf, ihren Bericht vorlegen.
In Auftrag gegeben hat ihn das
Bundesgericht.
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Verbotene Liebe
ImPodcast «Hin-
ter der Schlag-
zeile» schildert
Autor Kari Kälin

Hintergründe zu seiner Recher-
che über die Affäre des Liebes-
paars amBundesgericht.

Chaostage am
Bundesgericht

Sie erhält keine neuen Fällemehr, er sieht sich offenbar alsOpfer einer Intrige:
Die Affäre um eine verbotene Liebe am Bundesgericht zieht weitere Kreise.

Liebesunglück amBundes-
gericht: Die Beziehung zwi-
schen Yves Donzallaz und
Beatrice van deGraaf wird
von externen Experten
untersucht. Bild: Key

Bundesrichterin Beatrice vande
Graaf. Bild: Béatrice Devènes

Bundesrichter Yves Donzallaz.
Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Liebespaare sind seit 2007 offiziell verboten


